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Entscheidungen und Erkenntnisse
Norm des § 34 Abs 1 GebAG ist die Mühewaltungsgebühr 
– sohin der Stundensatz – stets nach richterlichem Ermes-
sen zu bestimmen und dafür geben die Tarifrahmen des 
§ 34 Abs 3 GebAG samt den dort für die Ermessensübung 
vorgesehenen Kriterien einen völlig ausreichenden Spiel-
raum, sodass nicht in zwei Bemessungsschritten ku-
mulativ auf die Abschlagsbestimmung des § 34 Abs 2 
GebAG zurückgegriffen werden muss. Dazu kommt, dass 
vom unteren Rahmenbetrag des § 34 Abs 3 Z 1 GebAG von 
€ 20,– jedenfalls kein 20%iger Abzug vorgenommen wer-
den darf, weil § 34 Abs 1 GebAG den Betrag von € 20,– als 
Mindestentgelt bestimmt. Weiters wurden auch nach der frü-
heren Rechtslage (vor dem BRÄG 2008, BGBl I 2007/111) 
viele außergerichtliche Gebührenordnungen mit geringen 
Honoraransätzen in den Fällen des § 34 Abs 2 GebAG ohne 
Abschlag herangezogen, weil in ihnen auf die öffentlichen 
Interessen schon ausreichend Rücksicht genommen wurde 
(vgl etwa die frühere Rechtsprechung zu den Krankenkas-
sengebührenordnungen in Krammer/Schmidt, SDG-GebAG3 
E 64 samt Anm dazu und E 173 je zu § 34 GebAG). Die 
Gebührenrahmen des § 34 Abs 3 Z 1-3 GebAG sind eher 
auch Honorarordnungen, die es ermöglichen, dass öffentli-
che Interessen der Rechtspflege zum Wohl der Allgemeinheit 
bereits bei der Ermessensübung in einem einzigen Be-
messungsvorgang in Anwendung der Rahmensätze ange-
messen berücksichtigt werden können.

 Letztlich halte ich die Einstufigkeit bei der Ermittlung des 
Stundensatzes nach richterlichem Ermessen in den Fällen 
des  § 34 Abs 2 GebAG auch deshalb für besser, weil sie 
für den Sachverständigen leichter verständlich ist und er 
durch die Kompliziertheit eines zweistufigen Vorgehens 
mit den juristischen Schwierigkeiten des Gebührenbestim-
mungsverfahren – wie der vorliegende Fall zeigt – nicht leicht 
zurande kommt.    

Harald Krammer

Mühewaltung bei 
Alkoholisierungsgutachten
(§§ 43, 49 Abs 1 GebAG) – 
Geltendmachungsfrist 
(§ 38 Abs 1 GebAG) – 
nachträgliche Verschiebung 
von Gebührenpositionen 
zulässig 

1. Das Erstellen von Alkoholisierungsgutachten und die 
Beurteilung der Frage, ob bestimmte Verletzungen das 
Alkoholverhalten beeinflusst haben, sind Leistungen, 
die den in § 43 Abs 1 Z 1 GebAG angeführten „ähnlich“ 
sind (§ 49 Abs 1 GebAG), auch wenn keine körperliche 
Untersuchung, sondern nur eine anamnestische Befra-
gung durchgeführt wird.  Die genannten Leistungen sind 
nach § 43 Abs 1 Z 1 GebAG zu honorieren (wohl lit b, in 
komplizierten Fällen lit c).

2. Nachträgliche Aufklärungen zu bereits bezeichneten Ge-
bühren fallen nicht unter die Präklusivfrist des § 38 Abs 1 
GebAG. Es sind daher auch Verschiebungen  der einzel-
nen Positionen der Gebührennote (hier: von der Position 
Mühewaltungsgebühr zu Aktenstudium und Hilfskräfte-
kosten u.a.) grundsätzlich zulässig.

3. Auch wenn der Sachverständige seine Gebühren pau-
schal geltend macht, darf das Gericht die Pauschalgebühr 
nicht willkürlich auf die einzelnen Gebührenbestandteile 
aufteilen. Es muss vielmehr den Sachverständigen nach 
§ 39 Abs 1 GebAG zu einer Aufgliederung auffordern.

4. Das Gericht muss daher auch nachträgliche – in einer 
Äußerung des Sachverständigen nach Ablauf der Präklu-
sivfrist des § 38 Abs 1 GebAG enthaltene – Aufschlüsse-
lungen der zunächst rechtzeitig gelegten Gebührennote 
zum Gegenstand seiner Entscheidung machen.

OGH vom 18. Dezember 2007, 14 Os 128/07s (14 Os 129/07 p)

Das Oberlandesgericht Innsbruck bestellte im zu AZ 6 Bs 
61/07g geführten Berufungsverfahren ao. Univ.-Prof. Dr. N. N. 
zum Sachverständigen und beauftragte ihn mit der Erstellung 
eines gerichtsmedizinischen Gutachtens zum Alkoholisierungs-
grad des Angeklagten zum Unfallszeitpunkt auch mit Blick auf 
die Frage einer gesteigerten Alkoholempfindlichkeit des Ange-
klagten nach einem Schädelbruch.

Nach Erstellung des schriftlichen Gutachtens legte der 
Sachverständige am 25. Mai 2007 eine Gebührennote über 
€ 540,– . Er stützte seinen Anspruch auf die Autonomen Hono-
rarrichtlinien der österreichischen Ärzteschaft und begründe-
te dies damit, dass Alkoholgutachten keine dem Katalog des 
§ 43 GebAG vergleichbare Leistungen seien.

Mit dem – hier zunächst angefochtenen – Beschluss vom 
10. August 2008 bestimmte das Oberlandesgericht die Kos-
ten für die beauftragte „Erstellung eines Alkoholisierungsgut-
achtens und eines Gutachtens zur Frage des Einflusses ei-
nes Schädelbruchs auf das Alkoholverhalten im Körper“ mit 
€ 121,20 und wies das Mehrbegehren von € 418,80 ab. Es 
begründete seine Entscheidung im Wesentlichen damit, dass 
„Alkoholgutachten“ zwar im Katalog des § 43 GebAG nicht 
explizit erwähnt seien, doch komme § 49 Abs 1 GebAG zur An-
wendung; dabei sei nach ständiger Judikatur des Oberlandes-
gerichtes Innsbruck ein Gutachten über die Beeinträchtigung 
einer Person durch Alkohol nach § 43 Abs 1 Z 1 lit b GebAG 
zu honorieren. Da fallbezogen „die beiden Gutachten in kom-
plizierterer Form als die der ständigen Rechtsprechung zu-
grundelegenden erstellt“ worden seien, „nämlich aufgrund 
neuer Erkenntnisse bezüglich der Rückrechnung des Alkohol-
gehaltes in der Atemluft“, sei die Arbeit des Sachverständigen 
hier nach § 43 Abs 1 Z 1 lit c GebAG zu honorieren. Für die Teil-
nahme an der Berufungsverhandlung am 13. Juni 2007 bean-
spruchte der Sachverständige mit Gebührennote vom 22. Juni 
2007 € 675,–. Dabei legte er der Berechnung seines Anspruchs 
(mit gleicher Begründung wie oben) erneut die Autonomen Ho-
norarrichtlinien der österreichischen Ärzteschaft zugrunde.

Mit dem – gleichfalls angefochtenen – Beschluss vom 
10. August 2007 bestimmte das Oberlandesgericht Innsbruck 
die Gebühren des gerichtsmedizinischen Sachverständigen 
„für die Erläuterung der erstellten Gutachten und die Be-
antwortung weiterer Fragen in der Berufungsverhandlung 
am 13. Juni 2007“ mit € 122,70 und wies das Mehrbegehren 
in Höhe von € 552,30 ab. In der Begründung führt das Erst-
gericht aus, dass sich die oben genannte Gebührennote „nicht 
auf die Erstellung eines Alkoholgutachtens, sondern auf die 
diesbezügliche Erläuterung in der Berufungsverhandlung 
vom 13. Juni 2007 und die Beantwortung zusätzlich gestellter 
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Fragen des Senates“ beziehe. Diese hätten dahin gelautet, ob 
die Trinkverantwortung des Angeklagten mit dem festgestellten 
Alkoholisierungsgrad vereinbar sei, sowie, ob das Anflutungs-
phänomen ebenso wie der Umstand, dass der Bierkonsum 
unmittelbar vor dem Unfall stattgefunden habe, schon bei der 
Berechnung mitbewertet worden seien. Darum müsse sich 
der Gebührenanspruch des Sachverständigen auf § 35 Abs 2 
GebAG stützen, welcher für Ergänzungen des Sachverstän-
digen in Bezug auf das schriftlich erstattete Gutachten oder 
dessen Aufklärung bzw Erläuterung eine Gebühr für Mühewal-
tung vorsehe, welche in einem je nach aufgewendeter Zeit und 
Mühe entsprechend niedrigeren Verhältnis zu der Gebühr für 
die Grundleistung nach richterlichen Ermessen zu bestimmen 
sei. Fallbezogen erscheine die Hälfte der Grundgebühr ange-
messen. Generell komme bei der Bewertung von Alkoholisie-
rungsgutachten § 49 Abs 1 GebAG zum Tragen. Da die beiden 
Gutachten „in komplizierter Form“ (Berücksichtigung neuer Er-
kenntnisse bezüglich der Rückrechnung des Alkoholgehalts in 
der Atemluft) erstellt worden seien, sei die Arbeit des Sachver-
ständigen nach § 43 Abs 1 Z 1 lit c GebAG zu honorieren gewe-
sen. Für die beiden zusätzlich in der Berufungsverhandlung zu 
beantwortenden Fragen sei aufgrund der geringen Schwierig-
keitsgrades der Gebührenanspruch gemäß § 43 Abs 1 Z 1 lit a 
GebAG festgesetzt worden.

In beiden bekämpften Beschlüssen vermeinte das Oberlan-
desgericht abschließend, dass die in der (zur Stellungnahme 
der Oberstaatsanwaltschaft erstatteten) Äußerung des Sach-
verständigen vom 27. Juli 2007 „zusätzlich geltend gemachten 
Gebühren“ (für Aktenstudium, Hilfskräfte ua) keine Berücksich-
tigung hätten finden können, weil der Sachverständige gemäß 
§ 38 GebAG den Anspruch auf seine Gebühr binnen 14 Tagen 
nach Abschluss seiner Tätigkeit hätte geltend machen müssen; 
dieser Zeitraum wäre aber bereits abgelaufen gewesen.

Den gegen beide Beschlüsse vom 10. August 2007 gerichteten 
Beschwerden des Sachverständigen ao. Univ.-Prof. Dr. N. N. 
kommt im Ergebnis Berechtigung zu.

Das zunächst im Rahmen beider Beschwerden erhobene 
Vorbringen, dass die Erstellung von „Alkoholisierungsgutach-
ten“ oder die Klärung der Frage, ob das Vorliegen bestimmter 
Verletzungen „das Alkoholverhalten“ beeinflusst, nicht solche 
Leistungen seien, welche den in § 43 GebAG angeführten 
Leistungen „ähnlich“ im Sinn des § 49 GebAG sind, geht aller-
dings fehl.

Denn der Umstand, wonach – laut Vorbringen des Beschwer-
deführers – bei „Alkoholisierungsgutachten“ eine körperli-
che Untersuchung durch den Sachverständigen im Regelfall 
nicht erforderlich sei (wiewohl diese zwecks Erhebung allfäl-
liger Besonderheiten aber dennoch ratsam wäre) und viel-
mehr bloß eine „anamnestische Befragung“ durchgeführt 
werde, schließt eine – vom Gesetzgeber geradezu intendierte 
(Krammer/Schmidt SDG-GebAG3 § 49 GebAG Anm. 2) – sinn-
gemäße Anwendung des § 43 GebAG iSd § 49 GebAG, nicht 
aus (RIS-Justiz RS0121920; siehe auch Krammer/Schmidt aaO 
§ 43 E 1 und § 49 E 2 f).

Das Oberlandesgericht irrt allerdings, wenn es vermeint, dass 
die in der Äußerung des Sachverständigen vom 27. Juli 2007 
„zusätzlich geltend gemachten Gebühren“ deshalb keine Be-
rücksichtigung hätten finden dürfen, weil der Sachverständige 
ao. Univ.-Prof. Dr. N. N. solcherart seinen Anspruch nicht bin-
nen 14 Tagen nach Abschluss seiner Tätigkeit geltend gemacht 
habe. Denn nachträgliche Aufklärungen zu bereits bezeichne-
ten Gebühren fallen nicht unter die Präklusivfrist des § 38 Abs 1 
GebAG; demzufolge sind auch Verschiebungen der einzelnen 
Positionen der Gebührennote grundsätzlich zulässig (Krammer/
Schmidt § 38 E 46). Auch etwa im Fall, dass ein Sachverständi-
ger seine Gebühren pauschal geltend macht, darf das Gericht 
nicht mit willkürlicher Aufteilung der begehrten Pauschalge-

bühr auf die einzelnen Gebührenbestandteile vorgehen,  son-
dern  muss vielmehr den  Sachverständigen nach  §  39 Abs  1  
GebAG zu einer Aufgliederung auffordern (Krammer/Schmidt 
aaO § 39 E 33 ff).

Daher hätte das Oberlandesgericht fallbezogen bei Prüfung 
der Gebührenansprüche des Sachverständigen die in dessen 
Äußerung vom 27. Juli 2007 enthaltenen nachträglichen Auf-
schlüsselungen der Gebührennoten zum Gegenstand seiner 
Entscheidung machen müssen.

Allerdings wird der Sachverständige hinsichtlich dieser nach-
träglichen „Umstellung“ der Gebührennoten vor der neuer-
lichen Beschlussfassung Aufklärungen zu geben haben. So 
sind insbesondere die in der Aufstellung „Gebührennote vom 
25. Mai 2007“ verzeichneten Positionen „Kostenersatz Material 
für körperliche Untersuchung, § 31 GebAG“, „Archivierung, 
Verpackung, § 31 GebAG“ und „Assistenz bei der körperlichen 
Untersuchung, § 30 GebAG“ sowie in der Aufstellung „Gebüh-
rennote vom 22. Juni 2007“ die Position „Beiziehung von Hilfs-
kräften für Aushebung der Unterlagen, Archivierung, Telefonate 
etc, § 30 GebAG“ noch näher aufklärungsbedüftig.

Wissenschaftliche Leistung 
bei ärztlichen Gutachten
(§ 49 Abs 2 GebAG) 
1. Nach § 49 Abs 2 GebAG sind Sachverständige dann nicht 

nach den Tarifen der §§ 43 bis 48 GebAG zu entlohnen, 
wenn es sich bei dem Gutachten um eine wissenschaftli-
che Leistung handelt. In diesem Fall ist die Bestimmung 
der Gebühr – auch in Strafverfahren – in der vollen Höhe 
der außergerichtlichen Einkünfte zulässig. 

2. Mit der GebAG-Novelle 1994 wurde das frühere Erforder-
nis für ein Abgehen von den Tarifen, dass eine außer-
ordentliche wissenschaftliche Leistung vorliegen muss, 
geändert. Die Tarife der §§ 43 bis 48 GebAG gelten schon 
dann nicht, wenn der Sachverständige eine „bloß“ wis-
senschaftliche Leistung erbringt. 

3. Unter wissenschaftlicher Leistung sind besonders 
schwierige, arbeitsintensive und umfangreiche Gutach-
ten zu verstehen, die nach anerkannten wissenschaftli-
chen Methoden erarbeitet wurden und besonders aus-
führlich begründet sind.

4. Es bedarf keiner Dissertation, um dem Anspruch der 
Wissenschaftlichkeit im Sinne des § 49 Abs 2 GebAG ge-
recht zu werden.

OLG Wien vom 14. November 2008, 18 Bs 405/08 b

Mit dem bekämpften Beschluss bestimmte das Erstgericht die 
Gebühren des Sachverständigen Univ.Prof.Dr. N. N. mit insge-
samt € 2.546,– darunter auch die von der Revisorin bekämpfte 
Gebühr für Mühewaltung gemäß § 34 Abs 1 bzw. § 49 Abs 2 
GebAG in der Höhe von € 1.500,– für einen Aufwand von fünf 
Stunden à € 300,–.

Dagegen richtet sich die rechtzeitige Beschwerde der Revisorin 
beim Landesgericht Korneuburg vom 6. Oktober 2008, der kei-
ne Berechtigung zukommt.

Nach dem Todesfall des Neugeborenen S. B. am 
16. November 2007 im Zuge des Geburtvorganges wurde 


